
Ab wann ist eine offizielle Vertretung für eine
erkrankte stellv. Schulleiterin notwendig? Und wie
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Hallo strubbelsuse,

danke für deine Antwort! Ich werde es morgen mal über die Rechtsabteilung der GEW
versuchen, heute bin ich nicht dazu gekommen. Eigentlich vermute ich, dass es bei uns so
ähnlich sein könnte wie bei euch, erschiene mir jedenfalls möglich.
Inzwischen hat unsere PV eine Versammlung anberaumt, vielleicht hat ja ein Kollege mal den
etwas "offizielleren" Weg über sie gewählt und wir können das Ganze mal im Kollegium
thematisieren. Schön wär's...

LG, Ln2772
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